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§ 10 TKG-DSVO Einrichtung und
Betrieb der Durchlaufstelle -

Auftraggeber und Durchfuhrung

TKG-DSVO - Datensicherheitsverordnung

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

1. (1)Die Einrichtung und der Betrieb der Durchlaufstelle sowie die Zertifikatsverwaltung und die Datensicherheit
liegen in der Verantwortung des Bundesministers fir Verkehr, Innovation und Technologie.

2. (2)Die Einrichtung, die Zertifikatsverwaltung und der Betrieb der Durchlaufstelle erfolgen durch die
Bundesrechenzentrum GmbH. Die Bundesrechenzentrum GmbH ist funktionell Dienstleister im Sinne des 84275
DSG 2000 jeweils fur den Auftraggeber, fur dessen Anwendung Daten an die Durchlaufstelle Gbergeben oder von
der Durchlaufstelle tbernommen werden.

3. (3)Der Bundesminister fur Verkehr, Innovation und Technologie kann sich zur Auditierung der tatsachlichen
Umsetzung der technischen Spezifikation durch die Bundesrechenzentrum GmbH eines Dienstleisters bedienen.

In Kraft seit 06.12.2011 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 10 TKG-DSVO Einrichtung und Betrieb der Durchlaufstelle – Auftraggeber und Durchführung
	TKG-DSVO - Datensicherheitsverordnung


